
11-28 84 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen dei Nationalrates 

- XlV. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

DER BUNDESMINISTER FOR INNERES 

Zahl: 50 041/24-II/3/77 

43S$1AB 

wn"'11- 08 
zu 41t-10/J 

A n fra g e b e a n t W 0 r tJ:!...2l..3 

In Beantwortung der von den Abgeordneten Dr. scmnHI1ER 

und Geno~sen am 18.10.1977 eingebrachten Anfrage Nr. 1410/J

NR/1977, betreffend Sprechfunkgeräte der Wiener Polizei, be

ehr~ ich mich mitzuteilen: 

Zu Frage 1:· 

Bei den im Rahmen der Uberwachung von Objekten ausländi

scher Vertretungsbehörden verwendeten Handsprechfunkgeräten 

handelt es sich nur zu einem ganz geringen Teil um solche, 

die von der Stadt Wien der Bundespolizeidirektion Wien zur 

Verfügung gestellt worden sind. 

Zu Frage 2: 

Die Anzahl der zu tibenlachenden Objekte und damit auch der 

für diesen Zweck ver.vendeten Handsprechfunkgeräte ist starken 

~c~wankungen unterworfen, da die diesbezüglichen Anordnungen 

jeweils kurzfristig nach staatspolizeilichen Gesichtspunkten 

erfolgen. Zurzeit sind 64 Geräte im Rahmen solcher Übenla

chungsdienste eingesetzt. Davon stammen 17 Geräte aus dem von 

der Stadt Wien angeschafften Kontingent. nie übrigen für 

diese Aufgaben benötigten Geräte hat das Bundesministerium 

für Inneres beigesteIlt. 

Zu Frage 3: 

Der Großteil der von der Stadt Kien angekauften Handsprech

funkgeräte ( nämlich 183 Stück, sOTdie ~veitere durch das Bun

desministerium für Inneres beschaffte Geräte wurden auf die 

Sicherhei tST.vache und den kriLl'tina1polizei lichen Dienst zur 

Venlendung vonliegend im Rayons- und Streifendienst aufge

teilt. Dqr Einsatz erfolgt bei den Bezirksabteilungen im 

Rahmen des Fußpatrouillendienstes zur besseren Überl"dachung 

vondichtverbauten Stadtteilen., Fußgängerzonen, Schnell- und 
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Stadtbahnstationen, öffentlichen Parkanlagen usw., bei 

verschiedenen Sonderabteilungen, wie der Diensthundeab

teilung, derVerkehrsabteilung und der Alanmabteilung, vor 

allem im Rahmen von Sonderstreifen, Schwerpunktaktionen 

u. dgl., sOvlie für besondere staatspolizeiliche und kriminal

polizeiliche Zwecke. 

Wien, am <1. November 1977 

-...... . 
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